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Rundschreiben Nr. 9/2020 
 
Corona-Schutzschirm-Kredit - Produktanpassungen 
 
 
Mit Rundschreiben Nr. 8/2020 vom 01.04.2020 hatten wir Sie über die Einführung des Sonder-
programms Corona-Schutzschirm-Kredit informiert. Entsprechend den zwischenzeitlich gefass-
ten Beschlüssen der bayerischen Staatsregierung werden auf der Grundlage einer Rückbürg-
schaft des Freistaates Bayern und ersten Praxiserfahrungen folgende Produktanpassungen 
vorgenommen: 

 Anhebung des Darlehenshöchstbetrages von bisher 10 Mio. EUR auf 30 Mio. EUR, unter 
Beibehaltung einer 90%igen obligatorischen Haftungsfreistellung für den vollen Darlehensbe-
trag. 

 Neuregelungen bzw. Klarstellungen zu den vom antragstellenden Unternehmen zu erfüllen-
den Voraussetzungen, die von der Hausbank zu bestätigen sind (vgl. Textziffern 1a), b) und 
c) des beigefügten Merkblatts „Corona-Schutzschirm-Kredit“). 

 Einräumung von Gewinn- und Dividendenausschüttungen während der Kreditlaufzeit. 

 Anpassung der Kumulierungsvorschriften aufgrund von beihilferechtlichen Änderungen. 

 Verschlankung der Vorgaben zur Besicherung in Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko bis ein-
schließlich 500.000 EUR. 

 Ermöglichung einer Antragstellung für die Kombination aus Bonitätsklasse 7 und Besiche-
rungsklasse 3 des RGZS (Preisklasse X). 

 Klarstellung, dass Hausbanken bei Beantragung des Corona-Schutzschirm-Kredit auf das 
am 31.12.2019 gültige Rating abstellen können. 

 
Die als Anlage beigefügten Merkblättern „Corona-Schutzschirm-Kredit“ und „Kreditnehmerin-
formation zum Risikogerechten Zinssystem“ wurden entsprechend überarbeitet. 
 
In diesem Zusammenhang verweisen wir auch auf die laufend aktualisierte Liste mit Fragen und 
Antworten (FAQ-Liste), die in unserem Bankenportal unter www.lfa.de zur Verfügung steht. 
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In dem ebenfalls beigefügten Merkblatt Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ wurde noch klarer 
herausgestellt, dass bei haftungsfreigestellten Darlehen der LfA auf eine persönliche Mithaftung 
verzichtet werden kann. Diesbezüglich wurde auch das Merkblatt „Antragsunterlagen“ überar-
beitet. Im Merkblatt „Tilgungsaussetzung und Stundung“ wurden die in unserem letzten Rund-
schreiben bekanntgegebenen Erleichterungen bei der Tilgungsaussetzung verankert. 
 
Mit Ausnahme redaktioneller Änderungen sind alle Anpassungen in den Merkblättern mit Rand-
strichen gekennzeichnet. 
 
Für Fragen zu den öffentlichen Finanzierungshilfen und für die Anforderung von Informations-
material stehen Ihnen die Mitarbeiter/-innen unserer Förderberatung telefonisch unter  
089 / 21 24 - 10 00 oder per E-Mail unter info@lfa.de, montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 
18 Uhr sowie freitags von 8 Uhr bis 15 Uhr, zur Verfügung. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
LfA Förderbank Bayern 
 
 
Anlagen 



 
 
 
 
 
 
Merkblatt „Corona-Schutzschirm-Kredit“  
(Vergabegrundsätze entsprechend Antragsvordruck 100 Tz. 9.6 Bestätigungen)  
- für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) (CS5) 
- für Nicht-KMU mit einem Jahresumsatz bis 500 Mio. EUR (CS6) 
 

LfA Förderbank Bayern  Königinstraße 17  80539 München  Telefon 089 / 21 24 - 10 00  Telefax 089 / 21 24 - 22 16  www.lfa.de  info@lfa.de 

1 Kreditnehmerkreis 

Der Corona-Schutzschirm-Kredit mit obligatorischer Haf-
tungsfreistellung wird zur Unterstützung der bayerischen 
Wirtschaft bei der Bewältigung der wirtschaftlichen Ver-
werfungen in Folge der Corona-Krise ausgereicht. Geför-
dert werden Unternehmen, die in Folge der Corona-Krise 
in vorübergehende Finanzierungsschwierigkeiten geraten 
sind. 

Antragsberechtigt sind Unternehmen der gewerblichen 
Wirtschaft mit einem Jahresumsatz (Konzernumsatz) bis 
einschließlich 500 Mio. EUR und Angehörige der Freien 
Berufe mit Betriebsstätte oder Niederlassung in Bayern, 
sofern alle der folgenden Voraussetzungen erfüllt sind: 

a) Das Unternehmen war zum 31.12.2019 nicht als Un-
ternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition 
(siehe Tz. 7 des Merkblatts „Beihilferechtlich relevante 
Bestimmungen und Definitionen“) einzustufen. 

b) Das Unternehmen wies per 31.12.2019 geordnete 
wirtschaftliche Verhältnisse auf; d. h. nach Kenntnis 
der Hausbank gab es: 

 keine ungeregelten Zahlungsrückstände von mehr 
als 30 Tagen. 

 keine Stundungsvereinbarungen, die auf bonitäts-
bedingte Tilgungsaussetzungen zurückzuführen 
und deshalb dem Verlust der Kreditwürdigkeit 
gleichbedeutend sind. 

 keine materiellen Covenantverletzungen, die dem 
Verlust der Kreditwürdigkeit gleichbedeutend sind. 

c) Zum Zeitpunkt der Antragstellung kommt die Haus-
bank im Rahmen ihrer bankinternen Bewertung auf 
Basis der wirtschaftlichen Verhältnisse des Unterneh-
mens per 31.12.2019 zum Ergebnis, dass das Unter-
nehmen 

 in der Lage ist, die zur Abdeckung der Krise auf-
zunehmenden Kredite zu tragen und 

 nach der Krise unter der Annahme einer sich wie-
der normalisierenden wirtschaftlichen Gesamtsitu-
ation nach spätestens 3 Monaten auch über den 
31.12.2020 hinaus weiter überlebensfähig ist und 

 damit in der Lage ist, angemessene Anschlussfi-
nanzierungen aufzunehmen. 

Nicht antragsberechtigt sind 

 Unternehmen, an denen die öffentliche Hand (Staat, 
Kommunen oder sonstige juristische Personen des öf-
fentlichen Rechts) direkt oder indirekt mehrheitlich be-
teiligt ist, 

 Unternehmen, die nach EU-Definition (siehe Tz. 7 des 
Merkblatts „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen 
und Definitionen“) bereits zum Stichtag 31.12.2019 als 
Unternehmen in Schwierigkeiten einzustufen waren. 

2 Verwendungszweck 

Gefördert wird die Finanzierung von Investitionen und Be-
triebsmitteln, wobei der bis Ende 2020 planmäßig zu er-
bringende Kapitaldienst einbezogen werden kann, nicht 
aber außerplanmäßige Tilgungen. 

Nicht förderfähig im Rahmen des Corona-Schutzschirm-
Kredits sind Umschuldungen. 

Die Ausschlusskriterien des Merkblatts „Nachhaltigkeits-
grundsätze für Programmkredite der LfA Förderbank Bay-
ern“ sind zu beachten. Die Herstellung von und der Han-
del mit Waffen und Munition sind nur unter engen Voraus-
setzungen förderfähig. Nicht förderfähig ist der Bereich 
des Profisports. 

3 Darlehensbedingungen 

3.1 Konditionen 

Der Zinssatz für die Darlehen wird zwischen Hausbank 
und Endkreditnehmer in Abhängigkeit von Bonität und 
Besicherung – innerhalb vorgegebener Grenzen – indivi-
duell vereinbart (siehe Merkblatt „Kreditnehmerinformation 
zum risikogerechten Zinssystem“). 

Die risikoabhängigen Zinsobergrenzen für KMU und für 
Nicht-KMU, Angaben zu Darlehenslaufzeiten und zum 
Auszahlungssatz können unserer aktuellen Übersicht der 
Darlehenskonditionen entnommen werden. 

Es gelten die Konditionen des Zusagedatums der LfA. Die 
Hausbank wird den Endkreditnehmer über die Zusage der 
LfA entsprechend unterrichten und die Konditionen ver-
einbaren. 

Zwischen den angebotenen Laufzeittypen kann frei ge-
wählt werden. Soweit sachlich begründet, besteht die 
Möglichkeit, das Vorhaben in mehrere Darlehen aufzutei-
len (z. B. differenziert nach unterschiedlichen Laufzeiten). 
Abweichend von den Standardlaufzeiten können auch 
verkürzte Gesamtlaufzeiten (ganzjährig, mindestens 2 
Jahre) und Tilgungsfreijahre (mindestens 1 Freijahr) be-
antragt werden. 

Für nicht abgerufene Darlehensbeträge wird nach Ablauf 
eines bereitstellungsprovisionsfreien Zeitraums von 
6 Monaten (gerechnet vom Tage der Darlehenszusage 
der LfA an) bis zum vollständigen Abruf oder einem Ver-
zicht auf das Darlehen, spätestens bis zum Ablauf der 
Abruffrist des Darlehens (ein Monat vor Tilgungsbeginn) 
eine Bereitstellungsprovision von 2 % p. a. berechnet 

Termine für Zins, Tilgung und ggf. Bereitstellungsprovisi-
on sind der 31.03., 30.06., 30.09. und 30.12. 

Eine vollständige oder teilweise vorzeitige außerplan-
mäßige Tilgung des ausstehenden Kreditbetrages kann 
gegen Zahlung einer Vorfälligkeitsentschädigung erfolgen. 

3.2 Finanzierungshöhe 

Der Darlehenshöchstbetrag beträgt 30 Mio. EUR je Vor-
haben. Aufgrund der beihilferechtlichen Ausgestaltung 
dürfen zudem folgende Darlehenshöchstbeträge je Unter-
nehmen nicht überschritten werden: 

 25 % des Gesamtumsatzes im Jahr 2019 oder 

 das Doppelte der Lohnsumme im Jahr 2019 oder 

 den Liquiditätsbedarf für die kommenden 18 Monate bei 
KMU bzw. 12 Monate bei Nicht-KMU (auf Grundlage ei-
ner Selbstauskunft, die bei der Hausbank verbleibt). 

Der Darlehensmindestbetrag liegt bei 10.000 EUR. 

Der Finanzierungsanteil des Darlehens beträgt bis zu 
100 % des finanzierbaren Vorhabens. 
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4 Weitere Bewilligungsgrundsätze 

4.1 Beihilferechtliche Grundlage 

Die Förderung wird auf Grundlage der „Bundesregelung 
Beihilfen für niedrigverzinsliche Darlehen 2020“ gewährt, 
die bis 31.12.2020 befristet ist. 

Weiterführende Informationen enthält unser Merkblatt 
„Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“. 

4.2 Vorbeginn 

Die Anträge sind vor Beginn des Vorhabens (d. h. auch 
vor Zusage bzw. Valutierung von einzubeziehenden 
Überbrückungskrediten, KK-Aufstockungen, Kontoüber-
ziehungen etc. durch die Hausbank) bei der Hausbank 
(Bank oder Sparkasse) zu stellen (siehe Merkblatt „Beihil-
ferechtlich relevante Bestimmungen und Definitionen“). 

4.3 Prosperität 

Im Regelfall spielt die Prosperität eines Unternehmens 
keine Rolle. 

Während der Darlehenslaufzeit können Gewinnausschüt-
tungen erfolgen, soweit diese für angemessenen Lebens-
unterhalt und Kreditrückführungen verwendet werden. 
Marktübliche Vergütungen an Geschäftsinhaber (auch in 
Form von Vorab-Ausschüttungen auf den Gewinn) sind 
erlaubt.  

5 Mehrfachförderung 

Der Corona-Schutzschirm-Kredit kann mit anderen öffent-
lichen Finanzierungshilfen (Kredite oder Zulagen / Zu-
schüsse) kombiniert werden. 

Die Kombination mit Bürgschaften, Garantien oder haf-
tungsfreigestellten Darlehen, die auf Grundlage der „Bun-
desregelung Bürgschaften 2020“

1
 ausgereicht werden 

sowie mit sonstigen Beihilfen, die auf Grundlage von Ziffer 
3.2 (Beihilfen in Form Garantien für Darlehen) des Befris-
teten Rahmens für staatliche Beihilfen zur Stützung der 
Wirtschaft angesichts des derzeitigen Ausbruchs von 
COVID-19 von der Europäischen Kommission genehmigt 
wurden, ist nur zulässig, wenn diese nicht für dasselbe 
Darlehen gewährt werden und der Gesamtdarlehensbe-
trag je Unternehmen nach Tz. 3.2 dieses Merkblatts nicht 
überschritten wird.  

                                                 
1
 SA.56787 – Germany – COVID-19: Bundesregelung 
Bürgschaften 2020, Genehmigung vom 24.3.2020 

6 Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Das Darlehen wird obligatorisch mit einer 90%igen Haf-
tungsfreistellung für die Hausbank ausgereicht (siehe 
Merkblatt „Haftungsfreistellung HaftungPlus“). 

Ergänzend zu Tz. 2 des Merkblatts „Haftungsfreistellung 
HaftungPlus“ kann in Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko 
bis einschließlich 500.000 EUR ausnahmsweise akzep-
tiert werden, dass „banküblich“ auch bedeuten kann, dass 
keine Besicherung vorzunehmen ist, weil dies z. B. bei 
entsprechenden Darlehen nicht üblich ist oder weil keine 
verwertbaren Sicherheiten zur Verfügung stehen. Auf eine 
persönliche Mithaftung kann verzichtet werden. 

7 Antragsverfahren 

Anträge sind bei den Hausbanken (Banken oder Sparkas-
sen) einzureichen. Die Antragstellung erfolgt mit dem Vor-
druck 100. Unter Tz. 9.5 weitere Erläuterungen des Vor-
drucks ist durch die Hausbank zu bestätigen, dass die in 
Tz. 1 unter a), b) und c) benannten Voraussetzungen er-
füllt sind. 
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1 Weshalb werden die Konditionen der LfA-Darlehen gestaffelt? 

Die LfA Förderbank Bayern vergibt ihre Darlehen nicht direkt, sondern reicht sie über die Haus-
banken, also über die Geschäftsbanken aus. Die mit der Ausreichung verbundenen Ausfallrisi-
ken trägt prinzipiell die Hausbank. Banken und Sparkassen richten die Kreditvergabe unter Kos-
ten- und Ertragsgesichtspunkten aus. Um den Zugang zu öffentlichen Förderkrediten auf breiter 
Basis dauerhaft zu sichern, ist es deshalb erforderlich, durch differenzierte Konditionen den je-
weiligen Risiken des Einzelfalls Rechnung zu tragen. Das Risikogerechte Zinssystem (RGZS) 
ermöglicht dies, indem es die wirtschaftlichen Verhältnisse Ihres Unternehmens und die vor-
handenen Kreditsicherheiten berücksichtigt. 

2 Für welche Produkte gilt das RGZS? 

Das RGZS findet auf folgende Produkte (mit und ohne Haftungsfreistellung „HaftungPlus“) 
Anwendung: 

 Startkredit (SK6) 

 Investivkredit (IK6) 

 Corona-Schutzschirm-Kredit (CS5 und CS6) 

 Universalkredit (UK5) 

 Innovationskredit 4.0 (IV5, IV6, IU5 und IU6) 

 Energiekredit (EK5) und Energiekredit Plus (EK6) 

 Energiekredit Gebäude (EG5, EG6 und EG7) 

 Ökokredit (ÖK8 und ÖK9) 

 Regionalkredit (RK5) 

 Akutkredit (AK5). 

3 Wie wird die zu entrichtende Zinshöhe ermittelt? 

Im RGZS zahlt jeder Kreditnehmer für seinen Förderkredit einen individuell zu vereinbarenden 
Zinssatz. Die LfA legt diesen Zinssatz nicht einzelfallbezogen fest, sondern gibt lediglich maxi-
mal zulässige Zinsobergrenzen vor. 

Die Hausbank kalkuliert das Zinsniveau, das sie unter Berücksichtigung der damit verbundenen 
Ausfallrisiken für den konkreten Einzelfall für angemessen erachtet, in Abhängigkeit von der 
Bonität und der Werthaltigkeit der Besicherung nach einem 4-stufigen Schema: 

Dabei gilt der Grundsatz: Je besser die wirtschaftlichen Verhältnisse und je werthaltiger die ge-
stellten Sicherheiten, desto geringer die Risiken und desto zinsgünstiger das Angebot. Insofern 
können Sie Ihre Zinskonditionen durch entsprechende Aktivitäten positiv beeinflussen. 

Schritt 1: Die Hausbank beurteilt die Bonität 

Um zu beurteilen, ob der Darlehensinteressent grundsätzlich in der Lage wäre, die aus einer 
Darlehensgewährung resultierenden Zins- und Tilgungszahlungen ordnungsgemäß zu erbrin-
gen, analysiert die Hausbank die wirtschaftlichen Verhältnisse. Hierzu benötigt sie i. d. R. aktu-
elle Jahresabschlüsse, betriebswirtschaftliche Auswertungen bzw. ggf. Einnahme-Überschuss-
Rechnungen. Zudem verschafft sich die Hausbank ein Bild über weitere Faktoren. Dies sind 
beispielsweise erwartete Unternehmensentwicklung, kaufmännische und technische Qualifika-
tionen, Führungsqualitäten und eventuelle Risikofaktoren. 
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Bei Gründungsvorhaben stellt die Hausbank vor allem auf qualitative Faktoren ab. Hierzu zäh-
len Gründungskonzept, Gründungsperson(en) und Markteinschätzung, bei Unternehmensüber-
nahmen auch das Übernahmekonzept. 

Zur Einstufung der Risiken, die mit einer eventuellen Kreditvergabe verbunden sind, verwendet 
die Hausbank ein Ratingverfahren oder andere Bewertungsmodelle. Im Hinblick auf Förderdar-
lehen ordnet die Hausbank den Kreditnehmer in so genannte Bonitätsklassen ein. Beim 
Corona-Schutzschirm-Kredit darf sie dabei auf das am 31.12.2019 gültige Rating abstellen. 

Bestimmung der Bonitätsklasse 

Bonitäts-
klasse 

Bonitätseinschätzung 
durch die Hausbank 

Risikoeinschätzung 
durch die Haus-

bank 

Einjahresausfallwahrscheinlich-
keit

1
 des Kreditnehmers 

1 ausgezeichnet niedrig 

| 
| 
I 
I 
| 
| 

hoch 

bis 0,10 % 

2 sehr gut über 0,10 % bis 0,40 % 

3 gut über 0,40 % bis 1,20 % 

4 befriedigend über 1,20 % bis 1,80 % 

5 noch befriedigend über 1,80 % bis 2,80 % 

6 ausreichend über 2,80 % bis 5,50 % 

7 noch ausreichend  über 5,50 % bis 10,00 % 

Beispiel: 

Die Hausbank schätzt die wirtschaftlichen Verhältnisse als „befriedigend“ ein. Im Ratingverfah-
ren ermittelt sie eine 1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit von 1,5 %. Daraus ergibt sich die Boni-
tätsklasse 4. 

Schritt 2: Die Hausbank prüft die vorgesehenen Sicherheiten 

Sicherheiten dienen der Hausbank zur Begrenzung des Kreditverlusts für den Fall, dass ein 
Kreditnehmer laufende Zins- und Tilgungsverpflichtungen nicht erbringen kann. Die zur Absi-
cherung des Kredits vorgesehenen Sicherheiten, z. B. Grundschulden oder Sicherungsübereig-
nungen, werden von der Hausbank bewertet. Hierbei schätzt sie ein, welcher Anteil des Kredits 
durch erwartete Erlöse aus den Sicherheiten voll werthaltig abgedeckt werden kann (Werthal-
tigkeit der Besicherung). Der erwartete Wiederverkaufswert bestimmt sich u. a. durch die Art der 
Sicherheit, die Wertbeständigkeit, die Marktgängigkeit und den allgemeinen technischen Fort-
schritt. Bei schwachen Sicherheiten kann durch eine Bürgschaft der LfA bzw. Bürgschaft der 
Bürgschaftsbank Bayern GmbH eine erhebliche Verbesserung der Absicherungssituation er-
reicht werden (siehe hierzu Seite 4). 

Für die Gewährung von Förderdarlehen ordnet die Hausbank die Sicherheiten wie folgt ein: 

Bestimmung der Besicherungsklasse 

Besicherungsklasse Werthaltige Besicherung in % 

1 70 % und mehr 

2 unter 70 % und über 40 % 

3 bis 40 % 

Beispiel: 

Die Hausbank ermittelt, dass eine Grundschuld den Kredit zu 55 % abdeckt. Daraus ergibt sich 
Besicherungsklasse 2. 

                                                 
1 Die Ein-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit drückt die anhand von Erfahrungswerten ermittelte Wahrscheinlichkeit 

aus, dass der Kreditnehmer innerhalb eines Jahres zahlungsunfähig wird. Bei längerfristigen Krediten liegt die Aus-
fallwahrscheinlichkeit bezogen auf die Gesamtlaufzeit des Kredits um ein Vielfaches höher. Für Ein-Jahres-
Ausfallwahrscheinlichkeiten über 10,00 % ist eine Antragstellung nicht möglich. 
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Schritt 3: Die Hausbank ermittelt die Preisklasse 

Aus der Kombination von Bonitätsklasse und Besicherungsklasse ergibt sich die Preisklasse. 

Bestimmung der Preisklasse2 

Bonitätsklasse 
(1-Jahresausfall-

wahrscheinlichkeit) 

Besicherungsklasse 
(Werthaltige Besicherung) 

1 

( 70%) 

2 
(> 40% und < 70%) 

3 

( 40%) 

1 

( 0,10 %) 
A A A 

2 

(> 0,10 % und  0,40 %) 
A B D 

3 

(> 0,40 % und 1,20 %) 
B D G 

4 

(> 1,20 % und  1,80 %) 
C E G 

5 

(> 1,80 % und  2,80 %) 
D F G 

6 

(> 2,80 % und  5,50 %) 
E G X 

7 

(> 5,50 % und  10,00 %) 
G G 

Nur im Corona-
Schutzschirm-Kredit: 

X 

Beispiel: 

Aus dem Zusammentreffen von Bonitätsklasse 4 und Besicherungsklasse 2 ergibt sich die 
Preisklasse E. 

Schritt 4: Festlegung der individuellen Kundenkonditionen 

Im Rahmen des RGZS gibt die LfA maximal zulässige Zinsobergrenzen vor. Welche Zinssätze 
im Einzelfall zulässig sind, zeigt die Konditionenübersicht der LfA (www.lfa.de) auf. 

Die Maximalwerte wurden so kalkuliert, dass sie grundsätzlich für die Hausbanken für die je-
weils ungünstigste Bonitäts- und Besicherungskonstellation der jeweiligen Preisklasse noch 
kostendeckend sein sollten. Jede Preisklasse deckt aber eine Spannweite unterschiedlicher 
Konstellationen von Bonität und Besicherung ab. Insofern sollten die individuellen Zinskonditio-
nen in der praktischen Anwendung die maximal zulässigen Obergrenzen oft unterschreiten. Die 
maximale Zinshöhe wird zwischen Kreditnehmer und Hausbank für die gesamte Darlehenslauf-
zeit bzw. die Zinsbindungsfrist individuell vereinbart. 

Beispiel: 

Bei einem Startkredit (SK6) mit einer Laufzeit von 10 Jahren und 2 tilgungsfreien Jahren wür-
den derzeit die folgenden Obergrenzen gelten: 

Preisklasse A B C D E F G X 

Maximaler Zins-
satz des Darle-
hens p. a. 

Sollzins 1,00 % 1,40 % 1,70 % 2,20 % 2,80 % 3,50 % 4,00 % 6,50 % 

Effektivzins 1,00 % 1,41 % 1,71 % 2,22 % 2,83 % 3,55 % 4,06 % 6,66 % 

(Die Zinssätze in dieser Übersicht sind Preisbeispiele auf Basis der Konditionen per 01.08.2019) 

Aufgrund der Einstufung in die Preisklasse E darf der Effektivzins des Startkredits 2,83 % p. a. 
nicht überschreiten, sehr wohl aber darunter liegen. Im Beispielfall sollte die Vereinbarung eines 
Zinses unterhalb der Obergrenze möglich sein, da Bonität und Besicherung jeweils besser sind 
als die schlechtesten Werte der Klasse. 

                                                 
2
 Für die Kombination aus Bonitätsklasse 7 und Besicherungsklasse 3 ist eine Antragstellung nicht zulässig. Ausge-
nommen davon ist nur der Corona-Schutzschirm-Kredit, für den die Kombination 7/3 der Preisklasse X zugeordnet 
ist. Ansonsten kann gegebenenfalls über eine Bürgschaft eine Verbesserung der Besicherungsklasse erreicht wer-
den (siehe Schritt 2 und Tz. 5) 
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4 Welche Möglichkeiten bietet das RGZS dem Kreditnehmer? 

Banken beurteilen bei der Kreditvergabe neben Ihrer Vermögens- und Ertragslage auch weitere 
Faktoren, die die Zukunftsaussichten Ihres Unternehmens wesentlich prägen. Mangelnde In-
formationen wirken sich erfahrungsgemäß negativ auf die Bonitätseinstufung aus. Deshalb zahlt 
es sich aus, die Hausbank umfassend zu informieren. 

Gründe, die zu einer konkreten Einschätzung des Unternehmens hinsichtlich Bonität und Besi-
cherung geführt haben, sollte man sich erläutern lassen, um zu erkennen, durch welche Maß-
nahmen sich die Einschätzung und Bepreisung verbessern ließen. 

Das RGZS setzt auf Wettbewerb. Selbst bei gleicher Bonitäts- und Besicherungseinstufung 
können die Hausbanken unterschiedlich hohe Zinssätze für angebracht erachten. Insofern kann 
es ratsam sein, bei mehreren Banken oder Sparkassen Vergleichsangebote einzuholen. 

Die Angemessenheit eines Zinsangebots ist im RGZS verhandelbar. Je niedriger das Ausfall-
risiko innerhalb einer Bonitätsklasse und je werthaltiger die Besicherung innerhalb einer Besi-
cherungsklasse, desto deutlicher sollte sich der individuelle Angebotszinssatz von der maximal 
zulässigen Preisobergrenze abheben. 

Beispiel: 

Im obigen Beispielfall wären deutlich günstigere Konditionen angemessen, wenn sich die Absi-
cherung von den bisher unterstellten 55 % auf beispielsweise knapp 70 % verbessern ließe. 
Zwar ergäbe sich in diesem Fall weiterhin eine Einstufung in Besicherungsklasse 2 und Preis-
klasse E; allerdings wäre eine Einstufung in Besicherungsklasse 1 und daraus resultierend in 
Preisklasse C nur haarscharf verpasst worden. Insofern bietet die Obergrenze der Preisklasse 
C (maximal 1,71 %) dann einen besseren Anhaltspunkt für die Höhe des angemessenen Zinses 
als die Obergrenze der Preisklasse E (maximal 2,83 %). 

5 Welche Besonderheiten sind bei der Beantragung von Risikoübernahmen zu beachten? 

Darlehen, für die die LfA Förderbank Bayern durch eine Haftungsfreistellung Risiken der Haus-
bank übernimmt, werden ebenfalls risikogerecht nach dem RGZS bepreist. Insofern gelten für 
haftungsfreigestellte Darlehen dieselben maximalen Kreditnehmerzinsen wie für nicht haftungs-
freigestellte Darlehen. Haftungsfreistellungen stellen im RGZS keine Sicherheit dar. 

Haftungsfreistellungen sind insbesondere bei Darlehensbeträgen bis 500.000 EUR eine schnel-
le und schlanke Alternative zu Bürgschaften. 

Bürgschaften der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bayern GmbH bewirken im Falle begrenzter 
Absicherungsmöglichkeiten regelmäßig eine Verbesserung der Sicherheitenklasse und damit 
eine Absenkung der maximal zulässigen Kreditnehmerkonditionen. Gegenzurechnen sind die 
Kosten der Bürgschaftsübernahme, also Avalprovisionen und eventuelle Bearbeitungsgebüh-
ren. 

6 Weitere Informationen 

Für Fragen zum Produkt- und Serviceangebot der LfA und für die Anforderung von Informati-
onsmaterial steht Ihnen die Förderberatung der LfA wie folgt zur Verfügung: 

 Tel.: 089 / 21 24 - 10 00 

 Fax: 089 / 21 24 - 22 16 

 E-Mail: info@lfa.de. 

Wie sich Unternehmer und Existenzgründer optimal auf die Entscheidungsprozesse der Banken 
vorbereiten können, zeigt unser „Leitfaden für den Bankenbesuch“. Wir stellen Ihnen diese 
Broschüre gerne kostenlos zur Verfügung. 
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1 Umfang der Haftungsfreistellung „HaftungPlus“ 

Soweit für die nachfolgend aufgeführten Kredite die 
Übernahme der vollen Primärhaftung durch die Haus-
bank nicht möglich ist, da keine ausreichenden Sicher-
heiten gestellt werden können, kann die Hausbank auf 
Antrag durch „HaftungPlus“ zu einem bestimmten Anteil 
von ihrer Haftung freigestellt werden. Eine Kombination 
mit „HaftungPlus“ ist bei folgenden Produkten mit den 
angegebenen Haftungsfreistellungssätzen möglich: 

Produkt (Schlüssel) 
Haftungsfrei-
stellungssatz 

Startkredit (SK6) 70 % 

Investivkredit (IK6) 60 % 

Corona-Schutzschirm-Kredit 
(CS5, CS6) – s. u. - 

90 % 

Universalkredit (UK5) - s. u. - 80 % 

Innovationskredit 4.0 (IV6, IU6) - s. u. - 70 % 

Energiekredit (EK5) 50 % 

Energiekredit Plus (EK6) 50 % 

Energiekredit Gebäude 
(EG5, EG6, EG7) 

50 % 

Ökokredit - für besonders klimaschutz-
relevante Investitionen (ÖK9)  

50 % 

Ökokredit - für sonstige Umweltschutz-
investitionen (ÖK8) 

50 % 

Regionalkredit (RK5) 60 % 

Für endfällige Kredite ist, abgesehen vom Corona-
Schutzschirm-Kredit, „HaftungPlus“ nicht möglich. 

Die Übernahme von Haftungsfreistelllungen ist im Uni-
versalkredit bis zu einem maximalen Darlehensbetrag 
von 4 Mio. EUR, beim Innovationskredit 4.0 bis zu einem 
maximalen Darlehensbetrag von 5 Mio. EUR und beim 
Corona-Schutzschirm-Kredit bis zu einem maximalen 
Darlehensbetrag von 10 Mio. EUR möglich. Bei den üb-
rigen o. g. Produkten sind Haftungsfreistellungen bei 
Darlehensbeträgen von bis zu 2 Mio. EUR möglich.  

Abgesehen vom Corona-Schutzschirm-Kredit (siehe ent-
sprechendes Merkblatt) werden Haftungsfreistellungen 
nicht zugunsten von Unternehmen in Schwierigkeiten 
nach beihilferechtlicher Definition übernommen (siehe 
Merkblatt „Beihilferechtlich relevante Bestimmungen und 
Definitionen“). 

Die Haftungsfreistellung im Corona-Schutzschirm-Kredit 
ist obligatorisch. Ansonsten besteht die Möglichkeit, Vor-
haben in mehrere Darlehen mit und ohne Haftungsfrei-
stellung aufzuteilen. 

Die Haftungsfreistellung wird bei Gewährung für die ge-
samte Darlehenslaufzeit festgelegt. Nach Zusage ist ein 
nachträglicher Entfall – außer durch vollständige außer-
planmäßige Tilgung – nicht möglich. 

Haftungsfreistellungen können nur für Kredite übernom-
men werden, deren Rückzahlung durch den Endkredit-
nehmer bei normalem wirtschaftlichem Ablauf innerhalb 
der für den Kredit vereinbarten Zahlungstermine erwartet 
werden kann. Haftungsfreistellungen sind nicht möglich, 
wenn mit hoher Wahrscheinlichkeit mit der Inanspruch-
nahme der LfA gerechnet werden muss. 

Durch Haftungsfreistellungen dürfen keine bestehenden 
Bankrisiken nachträglich auf die LfA verlagert werden 
Dies führt dazu, dass 

 für bereits durch die Hausbank vor Antragstellung vor-
finanzierte Vorhaben eine Haftungsfreistellung nicht 
möglich ist,  

 Haftungsfreistellungen für Umschuldungen und Pro-
longationen ausgeschlossen sind, 

 für Haftungsfreistellungen zur Finanzierung von Be-
triebsübernahmen vom Insolvenzverwalter gesondert 
nachzuweisen ist, dass keine Risikoverlagerung auf die 
LfA erfolgt,  

 bei Betriebsmittelfinanzierungen die Inanspruchnahme 
von Haftungsfreistellungen nur insoweit möglich ist, wie 
die im alleinigen Risiko der Hausbank stehenden Kon-
tokorrentkreditlinien faktisch oder rechnerisch voll aus-
geschöpft werden und die Hausbank der LfA im Falle 
der Kündigung und Abwicklung durch entsprechende 
Auflistungen nachweist, dass keine Risikoverlagerung 
erfolgt ist. 

Sollte eine Haftungsfreistellung zur Absicherung des 
Darlehens nicht ausreichen oder möglich sein, kann 
stattdessen – außer bei Corona-Schutzschirm-Krediten – 
eine Bürgschaft der LfA bzw. der Bürgschaftsbank Bay-
ern GmbH beantragt werden. Die Aufspaltung eines haf-
tungsfreigestellten Darlehens in einen teilweise haftungs-
freigestellten Teil und einen verbürgten Teil ist nicht 
möglich. Dagegen kann ein haftungsfreigestelltes Darle-
hen mit einer Bürgschaft für ein sonstiges Darlehen (z. B. 
ERP- oder Hausbankdarlehen) kombiniert werden. 

Für folgende haftungsfreigestellte LfA-Darlehen beste-
hen Sonderregelungen: Universalkredit, Innovationskre-
dit 4.0 und Corona-Schutzschirm-Kredit (siehe entspre-
chende Merkblätter). 

2 Besicherung 

In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich 
500.000 EUR erfolgt die Besicherung des haftungsfreige-
stellten Darlehens nach banküblichen Grundsätzen im 
Ermessen der Hausbank, wobei auch eine schwache 
oder nachrangige Besicherung zulässig ist. Die Haus-
bank dokumentiert die konkrete Besicherung in ihrer Ak-
te. 

In Fällen mit einem LfA-Gesamtrisiko von mehr als 
500.000 EUR ist die Besicherung in den Antragsunterla-
gen (Sicherheitenspiegel) darzustellen. Eventuelle nach-
trägliche Änderungen sind konkret mit der LfA abzustim-
men. 

Kredite ohne Besicherung, also Blankokredite, können 
nicht in die Haftungsfreistellung einbezogen werden. 
Dies gilt auch, wenn als einzige Sicherheit die alleinige 
Abtretung einer Risikolebensversicherung vereinbart 
würde. Eine Ausnahme besteht beim Corona-Schutz-
schirm-Kredit (siehe diesbezügliches Programmmerk-
blatt). Auf eine persönliche Mithaftung kann verzichtet 
werden. Die Hereinnahme von Sondersicherheiten für 
den Haftungsteil der Hausbank ist nicht gestattet. 

Nachträgliche Veränderungen der Absicherung sind bei 
einem LfA-Gesamtrisiko bis einschließlich 500.000 EUR 
ohne Zustimmung der LfA zulässig, wenn die Hausbank 
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als Treuhänderin der LfA dies für notwendig hält und 
hierbei nach bankmäßigen Grundsätzen vorgeht. Eine 
Verschlechterung der Absicherungssituation der LfA ist 
dabei jedoch nur zulässig, soweit dies für Nachfinanzie-
rungen oder zusätzliche Betriebsmittelfinanzierungen im 
Zusammenhang mit dem ursprünglichen Vorhaben zwin-
gend erforderlich ist. 

3 Ermäßigung der Primärhaftung 

Nach Durchführung der Absicherung ermäßigt sich die 
Primärhaftung des Zentralinstitutes/der Hausbank je 
nach Haftungsfreistellungssatz auf 50 %, 40 %, 30 %, 
20  % bzw. 10% des Darlehensbetrages. 

Damit teilt sich das Darlehen auf in einen 

 Darlehensteil von 50 %, 40 % 30 %, 20 % bzw. 10 % 
unter der Primärhaftung des Zentralinstituts/der Haus-
bank und in einen 

 haftungsfreigestellten Darlehensteil von 50 %, 60 %, 
70 %, 80 % bzw. 90%. 

Für den haftungsfreigestellten Darlehensteil ist die 
Hausbank berechtigt und verpflichtet, die fälligen Zins- 
und Tilgungsbeträge für die LfA entgegenzunehmen und 
an sie weiterzuleiten. 

4 Konditionen 

Darlehen mit „HaftungPlus“ werden nach dem Risikoge-
rechten Zinssystem (RGZS) bepreist. Die maximalen 
Endkreditnehmerzinsen sind dadurch, mit Ausnahme des 
Innovationskredits 4.0, bei haftungsfreigestellten und 
nicht haftungsfreigestellten Darlehen identisch. Bei den 
Innovationskrediten 4.0 mit Haftungsfreistellung (IV6 und 
IU6) findet eine Abwandlung des RGZS Anwendung, 
über die der aus der InnovFin-Garantie entstehende Vor-
teil (sog. Financial Benefit) durch die LfA an den Endkre-
ditnehmer weitergegeben wird. Beim Corona-
Schutzschirm-Kredit sind die maximalen Endkreditneh-
merzinsen zusätzlich verbilligt. 

Da sich bei einer Haftungsfreistellung die Hausbank und 
die LfA das Gesamtrisiko teilen, gilt die Haftungsfreistel-
lung im RGZS nicht als anrechenbare Sicherheit. Die 
Haftungsfreistellung führt damit – im Gegensatz zu einer 
Bürgschaft – nicht zu einer Verbesserung der RGZS-
Preisklasse. 

Bezüglich der Zinssätze und Laufzeiten siehe aktuelle 
Übersicht Darlehenskonditionen. 

5 Antragsverfahren 

Die Antragstellung erfolgt mit dem Vordruck 100. Der 
Programmteil „HaftungPlus“ wird dabei unter Tz. 1 mit-
tels Ankreuzfeldern beantragt. Außerdem ist dort der 
Haftungsfreistellungssatz anzugeben. Des Weiteren sind 
im Antrag insbesondere die dadurch erforderlichen zu-
sätzlichen Angaben in den Tzn. 5, 6 und 7 sowie die Re-
gelungen in Tz. 9.2 zu beachten. Bei Haftungsfreistellun-
gen für Betriebsmittelfinanzierungen sind in Tz. 9.5 (wei-
tere Erläuterungen) ergänzend die vorhandenen Kreditli-
nien und deren aktuelle Auslastung (einschließlich Über-
ziehungen) erforderlich. 

Die eventuell zusätzlich erforderlichen Antragsvordrucke 
und Unterlagen können dem Merkblatt „Antragsunterla-
gen“ entnommen werden. 

6 Tilgungsaussetzung und Stundung 

Kommt es bei haftungsfreigestellten Programmdarlehen 
zu vorübergehenden Tilgungsproblemen auf Seiten des 
Endkreditnehmers, so kann die LfA Tilgungsaussetzun-
gen oder Stundungen gewähren. Voraussetzung ist, 
dass mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden kann, dass die Stundung zur Überwindung der 
Tilgungsprobleme des Endkreditnehmers führt und auch 
die Hausbank einen substantiellen Eigenbeitrag erbringt. 

Details zu den Voraussetzungen und zum Verfahren 
können dem Merkblatt „Tilgungsaussetzung und Stun-
dung“ entnommen werden. 

7 Abwicklung im Kündigungsfall 

Schadensfälle werden nach folgendem vereinfachten 
Verfahren abgewickelt. Das Zentralinstitut/die Hausbank 
unterrichtet die LfA über die Absicht, den Kredit gegen-
über dem Endkreditnehmer zu kündigen. Die LfA erklärt 
sodann ihr Einverständnis und stimmt mit dem Zentra-
linstitut/der Hausbank den offenen Saldo ab, woraufhin 
Zentralinstitut/Hausbank ihren 50%igen, 40%igen, 
30%igen,,20%igen bzw. 10%igen Eigenrisikoanteil an 
den Refinanzierungsmitteln an die LfA überweisen. 

Die LfA bittet im Anschluss das Zentralinstitut/die Haus-
bank um einen aktuellen Sachstandsbericht auf dem im 
Internet zur Verfügung gestellten Vordruck. Soweit der 
LfA eine Kopie des Sicherheitenspiegels noch nicht vor-
liegt, erhält Sie diese aus der Akte der Hausbank. Die 
Sicherheitenverwertung und die Beitreibung der Re-
gressforderung erfolgen nach banküblichen Regularien 
allein durch die Hausbank für sich selbst und in ihrer 
Treuhandfunktion auch für die LfA. Gerichtliche und au-
ßergerichtliche Vergleiche über die Regressforderung 
oder Forderungserlasse bedürfen jedoch der Zustim-
mung der LfA. 

Alle Zahlungen des Endkreditnehmers sowie Erlöse aus 
einer eventuellen Verwertung der Sicherheiten – bei Be-
sicherungen durch Nachranghaftung erst nach Erfüllung 
der Ansprüche aus den vorrangig besicherten Krediten – 
werden auf den jeweils geschuldeten Darlehensbetrag 
im Verhältnis des nicht haftungsfreigestellten zum haf-
tungsfreigestellten Anteil zwischen Hausbank und LfA 
aufgeteilt. Soweit Zahlungen auf die LfA entfallen, sind 
sie an diese zu überweisen. Die Sicherheitenabrechnung 
erfolgt mit dem von der LfA im Internet zur Verfügung 
gestellten Vordruck. Ein verbleibender Ausfall wird nach 
Haftungsanteilen getragen. 
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Merkblatt „Antragsunterlagen“ 

 

Erforderliche Antragsunterlagen nach Produkt und Art der Risikoübernahme 
(Die LfA Förderbank Bayern bzw. die Bürgschaftsbank Bayern GmbH (BBB) behalten sich vor, im Einzelfall zusätzliche 
Unterlagen anzufordern.) 
 

 Erforderliche Unterlagen gemäß Seite 2 mit folgenden Nummern: 

Produkt 

Wenn ohne 
LfA-Risiko

1)
, 

dann: 

Wenn mit LfA-Risiko
1)

 bis einschl. 
500.000 EUR… 

Wenn mit LfA-
Risiko

1)
 über 

500.000 EUR 
bis einschl. 

750.000 EUR, 
dann zusätz-
lich zu Unter-
lagenspalten 

1-3: 

 Wenn mit LfA-
Risiko

1)
 über 

750.000 EUR 
immer: …aufgrund 

Haftungsfrei-
stellung, dann 
zusätzlich zu 
Unterlagen-

spalte 1: 

…aufgrund 
einer Bürg-
schaft, dann 
zusätzlich zu 
Unterlagen-
spalten 1-2: 

 

Startkredit 1, 2, 3
2)

, 22 4, 5 6 7-11 
 

1-19, 22 

Investivkredit 1, 2, 3
2)

, 22 4, 5 6 7-11 
 

1, 2, 4-19, 22 

Corona-Schutz-
schirm-Kredit 

nicht 
zutreffend 

1, 2, 4, 5 
nicht 

zutreffend 
7-11 

 
1, 2, 4, 5, 7-19 

Universalkredit 1, 2, 3 4, 5 6 7-19
3)

 
 

1-19 

Innovationskredit 4.0 
1, 2, 3

2)
, 21, 

27 
4, 5 6 7-10, 12-19

3)
 

 1-19, 21, 25
4)

, 
27 

Energiekredit 1, 2, 3
2)

, 22 4, 5 6 7-11 
 

1, 2, 4-19, 22 

Energiekredit Plus 1, 2, 3
2)

, 22 4, 5 6 7-11 
 

1, 2, 4-19, 22 

Energiekredit 
Gebäude 

1, 2, 3
2)

, 22, 
26, 28

5)
 

4, 5 6 7-11 
 1, 2, 4-19, 22, 

26, 28
5)

 

Ökokredit 
1, 2, 3

2)
, 

22, 23
6)

 
4, 5 6 7-11 

 1, 2, 4-19, 22, 
23 

Regionalkredit 20 1, 2, 4, 5 6 7-11 
 

1, 2, 4-20 

Akutkredit 1, 2, 3, 24 
nicht 

zutreffend 
6 4, 5, 7-19

3)
 

 
1-19, 24 

Verbürgung von 
Fremdkrediten 

nicht 
zutreffend 

nicht 
zutreffend 

6 1-5, 7-19
3)

 
 

1-19 

1)
 Gesamtobligo der LfA, d. h. die Summe des im Einzelfall bereits bestehenden Risikos und des neu zu überneh-
menden Risikos für die LfA (z. B. aus Haftungsfreistellungen, Bürgschaften, Garantien), und zwar unter Berück-
sichtigung aller Gesellschafter und der Gesellschaft selbst. 

2)
 Nur bei Beantragung auf Grundlage der De-minimis-Verordnung (EU) Nr. 1407/2013.  

3)
 Nur soweit Betriebsmittelkredite bzw. Konsolidierungsvorhaben (mit)finanziert werden. 

4)
 Nur soweit der Darlehensbetrag 1.400.000 EUR übersteigt. 

5)
 Nur bei Beantragung auf Grundlage von Art. 38 Allgemeine Gruppenfreistellungsverordnung (EU) Nr. 651/2014. 

6)
 Nur für den Teilbereich sonstige Umweltschutzinvestitionen (ÖK8).  
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Basisunterlagen 

  1 Standardantrag (Vordruck 100) 

  2 Besitz- und Beteiligungsverhältnisse (Vordruck 101) 
 Nur soweit es sich beim Antragsteller um ein Unternehmen handelt und die Positionen im Standardantrag nicht 

ausreichen, weil z. B. mehrere Gesellschafter anzugeben sind. 

  3 De-minimis-Erklärung (Vordruck 120). 

Ergänzende Unterlagen bei Risikoübernahmen 

  4 Private Vermögens- und Schuldenaufstellung der Inhaber, Gesellschafter und deren Ehegatten (mit An-
gaben zum Familien- und Güterstand sowie zu Verpflichtungen und regelm. außerbetriebl. Einkünften) 

 Bei Haftungsfreistellung und Bürgschaften mit LfA-Risiko von bis zu 500.000 EUR genügt die Bereithaltung dieser 
Unterlagen in der Kreditakte der Hausbank und die Übermittlung an die LfA im Falle der Kreditkündigung. Unab-
hängig von der Risikohöhe ist bei Anträgen in Folge der Coronakrise die private Vermögens- und Schuldenaufstel-
lung nicht erforderlich, wenn auf eine weitere persönliche Mithaftung verzichtet wird. 

  5 Sicherheitenspiegel  
 Bei Haftungsfreistellung und Bürgschaften mit LfA-Risiko von bis zu 500.000 EUR genügt die Bereithaltung dieser 

Unterlagen in der Kreditakte der Hausbank und die Übermittlung an die LfA im Falle der Kreditkündigung. 

  6 Bereitschaftserklärung Hausbank (Vordruck 104) 

  7 Jahresabschlüsse der letzten 2 Jahre einschließlich Erläuterungen  
 Ggf. Zwischenstatus, wenn der Bilanzstichtag mehr als 6 Monate zurückliegt, ggf. auch von nahestehenden Unter-

nehmen bzw. Konzernabschlüsse; bei nicht bilanzierenden Betrieben: Einnahme- und Überschussrechnungen der 
letzten 2 Jahre inkl. betriebliche Vermögens- und Schuldenaufstellung neuesten Datums. 

Regelmäßig einzureichen bei LfA-Risiko über 500.000 EUR 

  8 Anlage Persönliche Verhältnisse (Vordruck 102) 
 Soweit die Programmbestimmungen bei Betriebsaufspaltungen eine gesamtschuldnerische Haftung vorsehen, ist 

zusätzlich von einer mithaftenden Person die Anlage „Persönliche Verhältnisse“ und von einem mithaftenden 
Unternehmen die Anlage „Wirtschaftliche Verhältnisse“ einzureichen; bei Anträgen von Unternehmen nur auszu-
füllen, wenn keine 2 Jahresabschlüsse für 2 vollständige Geschäftsjahre vorliegen (ggf. ist die Anlage dann durch 
die Gesellschafter auszufüllen). 

  9 Anlage Wirtschaftliche Verhältnisse (Vordruck 103) 
 Soweit die Programmbestimmungen bei Betriebsaufspaltungen eine gesamtschuldnerische Haftung vorsehen, ist 

zusätzlich von einer mithaftenden Person die Anlage „Persönliche Verhältnisse“ und von einem mithaftenden 
Unternehmen die Anlage „Wirtschaftliche Verhältnisse“ einzureichen; bei Anträgen von natürlichen Personen nur 
auszufüllen, wenn bereits ein Jahresabschluss für ein vollständiges Geschäftsjahr vorliegt. 

10 Unternehmenskonzept 
 Bei einem LfA-Risiko bis einschließlich 750.000 EUR nur bei Gründungsvorhaben erforderlich. 

11 Übernahme-/Kaufvertrag 

In der Regel erst einzureichen bei LfA-Risiko über 750.000 EUR 

12 Umsatz- und Ertragsvorschau (ggf. als GuV-Rechnung) für das laufende und die folgenden 2 Jahre 

13 Kurzer beruflicher Werdegang des Inhabers/der geschäftsführenden Gesellschafter 

14 Handelsregisterauszug 

15 Gesellschaftsvertrag 

16 Miet-/Pachtvertrag 

17 Grundbuchauszug sowie bankinterne Verkehrswertermittlung für alle betriebl. und privaten Immobilien 

18 Aufstellung des Kapitaldienstes und der Absicherung bestehender betriebl. und privater Verpflichtungen 

19 Detaillierte Liquiditätsplanung mindestens für ein Jahr, abgestellt auf Monate 

Besondere Vordrucke für einzelne Produkte 

20 Antrag auf Gewährung öffentlicher Finanzierungshilfen (Vordruck 90 IH bzw. 90 FV bei Fremdenver-
kehrsvorhaben). 

21 LfA-Anlage zum Antrag – Förderfähige Maßnahmen Innovationskredit 4.0 (Vordruck 117) 

22 KfW-Formular Nr. 141658 „Statistisches Beiblatt der KfW – Investitionen allgemein –“ 

23 KfW-Formular Nr. 600 000 2222 „Anlage zum Kreditantrag KfW-Umweltprogramm“ 

24 Konsolidierungskonzept (formlos) mit Jahresabschlüssen der letzten 2 Jahre 
 Ggf. Zwischenstatus, wenn der Bilanzstichtag mehr als 6 Monate zurückliegt. Nicht erforderlich, falls Akutkredit 

wegen einem erheblichen Liquiditätsbedarf in Folge der Coronakrise bzw. bei einem Darlehensbetrag von bis zu 
100.000  EUR und wenn die Hausbank im Standardantrag (Vordruck 100) die im LfA-Merkblatt „Akutkredit“ in Tz. 6 
dargestellte Erklärung abgibt. 

25 Ergänzungsbogen zum Antrag Innovationskredit 4.0 (IV6, IU6) (Vordruck 105) 
 Einzureichen bei haftungsfreigestellten Darlehen von mehr als 1.400.000 EUR. Verbleibt i. d. R. bei der Hausbank. 

26 KfW-Formular Nr. 600 000 3415 „Bestätigung zum Kreditantrag KfW-Energieeffizienzprogramm – Ener-
gieeffizient Bauen und Sanieren“ 

27 KfW-Formular Nr. 600 000 4013 „Statistisches Beiblatt – ERP-Digitalisierungs- und Innovationskredit“ 
28 Beihilfefähige Investitionsmehrkosten für Energieeffizienzmaßnahmen (Vordruck 118), sofern die Zusage 

auf der Grundlage von Artikel 38 der Allgemeinen Gruppenfreistellungsverordnung – AGVO erfolgen soll 
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1 Tilgungsaussetzungen für alle programmgebundenen Darlehen der LfA in der Corona-Krise 

Zur Bewältigung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Epidemie bietet die LfA bis auf Weite-
res neben dem in Tz. 2 beschriebenen Stundungsdarlehen eine einfache und schnelle Möglich-
keit einer Tilgungsaussetzung für bis zu vier Raten von programmgebundenen Darlehen der 
LfA – unabhängig davon, ob mit Haftungsfreistellung oder ohne – an. Der Einzug der ausge-
setzten Raten erfolgt dabei mit der Schlussrate des Darlehens. Die Tilgungsaussetzung erfolgt 
also für das ursprüngliche Programmdarlehen, es wird kein separates Stundungsdarlehen ver-
geben. 

Die Beantragung erfolgt anhand des Vordrucks 567 „Tilgungsaussetzung in der Corona-Krise 
für programmgebundene Darlehen der LfA“ (abrufbar im Download-Bereich unseres Banken-
portals). Die Hausbank hat darin folgende Bestätigungen abzugeben: 

a) Wir bestätigen, dass der Endkreditnehmer zum 31.12.2019 nicht insolvenzreif war und sich 
zu diesem Zeitpunkt auch nicht in einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Krise befand, zu deren 
Bewältigung eine umfassende Sanierung erforderlich ist. 

b) Der gegenwärtige Endkreditnehmerzinssatz für das o. g. Darlehen wird von uns auch für die 
zu stundenden Tilgungsraten als marktgerecht zugrunde gelegt.  

c) Die Antragstellung erfolgt auf Wunsch bzw. in Absprache mit dem Endkreditnehmer. 
 

In dem Vordruck sind zudem die eigenen Beiträge der Hausbank zu skizzieren, z. B. Ausset-
zung der planmäßigen Tilgung der eigenen Darlehen und Aufrechterhaltung der Linien der 
Hausbank (so sind z. B. bereits eingeräumte Kontokorrentlinien dem Endkreditnehmer zu be-
lassen). 

Soweit die LfA die Tilgungsaussetzung auf dieser Basis gewähren kann, übersendet sie der 
Hausbank bzw. dem Zentralinstitut eine entsprechende Mitteilung und stoppt den Einzug der 
gestundeten Tilgungsraten. 

 
2.  Stundungsdarlehen von Tilgungsraten haftungsfreigestellter Darlehen 
 
2.1 Grundprinzipien 

Kommt es bei haftungsfreigestellten Programmdarlehen zu vorübergehenden Tilgungsproble-
men auf Seiten des Endkreditnehmers, so kann die LfA Förderbank Bayern (LfA) Stundungen 
gewähren. Im Rahmen einer solchen Stundung räumt die LfA ein haftungsfreigestelltes Stun-
dungsdarlehen ein, das der planmäßigen Bedienung des ursprünglichen Programmdarlehens 
dient. Dabei ist das Stundungsdarlehen auf den zur Überwindung der Tilgungsprobleme voraus-
sichtlich erforderlichen Betrag und die hierfür voraussichtlich erforderliche Dauer zu beschrän-
ken. Das ursprüngliche Programmdarlehen bleibt unverändert fortbestehen. 

Im Falle einer notwendigen Gesamtkonsolidierung könnte sich der Einsatz eines Akutkredits der 
LfA anbieten. 

 
2.2 Voraussetzungen 

Voraussetzung für eine Stundung ist, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit davon ausgegangen 
werden kann, dass die Stundung zur Überwindung der Tilgungsprobleme des Endkreditneh-
mers führt und auch die Hausbank einen substantiellen Eigenbeitrag erbringt.  

Der Endkreditnehmer darf nicht insolvenzreif sein und sich außerdem nicht in einer tiefgreifen-
den wirtschaftlichen Krise befinden, zu deren Bewältigung eine umfassende Sanierung erforder-
lich wäre. Die Hausbank prüft eigenständig, ob diese Voraussetzungen erfüllt sind und bestätigt 
deren Erfüllung mit Annahme des Stundungsangebots. 
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Das Stundungsdarlehen ist aus beihilferechtlichen Gründen unter Beachtung des Prinzips des 
marktwirtschaftlich handelnden Investors bzw. Gläubigers („Kapitalmarktinvestorprinzip“) zu Ka-
pitalmarktbedingungen risikogerecht zu verzinsen. Der vereinbarte Zinssatz (siehe Tz. 4) gilt 
fest für die gesamte Laufzeit des Stundungsdarlehens. 

Das Stundungsdarlehen baut sich sukzessive mit jeder vom Endkreditnehmer nicht erbrachten 
Tilgungsrate auf. In das Stundungsdarlehen können nur so viele Tilgungsraten einbezogen wer-
den, wie zur Überwindung der vorübergehenden Tilgungsprobleme notwendig sind. 
Der Mindestbetrag für das Stundungsdarlehen beträgt 5.000 EUR. 

Der Haftungsfreistellungssatz des Stundungsdarlehens entspricht dem des Programmdarle-
hens. Das Stundungsdarlehen ist in gleicher Weise wie das zugrunde liegende Programmdar-
lehen zu besichern. Für das Stundungsdarlehen gelten die Allgemeinen Darlehensbestimmun-
gen des zugrundeliegenden Programmdarlehens – unter Ausschluss eines eventuellen Rechts 
zur kostenfreien außerplanmäßigen Tilgung – entsprechend. 

Im Gesamtverlauf des Programmdarlehens kann grundsätzlich nur einmal eine Stundung einge-
räumt werden. Die Stundung bereits gestundeter Raten ist nicht möglich. 
 

2.3 Antragstellung 

Die Antragstellung erfolgt formlos. Neben der Mitteilung, welche Raten in das Stundungsdarle-
hen einbezogen werden sollen, benötigt die LfA von der Hausbank in Schriftform: 

 eine Bestätigung, dass der Endkreditnehmer nicht insolvenzreif ist und sich auch nicht in  
einer tiefgreifenden wirtschaftlichen Krise befindet, zu deren Bewältigung eine umfassende 
Sanierung erforderlich ist, 

 eine aktuelle Bonitäts- und Sicherheitenbewertung durch die Hausbank unter Angabe der  
1-Jahres-Ausfallwahrscheinlichkeit und der prozentualen Besicherungsquote, 

 eine Skizzierung der eigenen Beiträge der Hausbank, wie z. B. Aussetzung der planmäßigen 
Tilgung der eigenen Darlehen und Aufrechthaltung der Linien der Hausbank (so sind z. B. 
bereits eingeräumte Kontokorrentkreditlinien dem Endkreditnehmer während der Laufzeit 
des Stundungsdarlehens zu belassen), 

 eine Bestätigung, dass die Antragstellung auf Wunsch bzw. in Absprache mit dem Endkre-
ditnehmer erfolgt, 

 eine Bestätigung, dass eine fundierte Prognose erstellt wurde, die dokumentiert, dass der 
Endkreditnehmer sowohl das Programmdarlehen als auch das Stundungsdarlehen nach 
Überwindung der derzeitigen Probleme mit großer Wahrscheinlichkeit planmäßig bedienen 
kann, 

 eine Bestätigung, dass eine aktuelle Liquiditätsvorschau vorliegt, die die Zahlungsschwierig-
keiten des Endkreditnehmers und den daraus resultierenden Stundungsbedarf aufzeigt, zu-
gleich aber keine Insolvenzvoraussetzung bzw. Insolvenz gegeben ist, 

 Angaben zum gewünschten Rückzahlungsbeginn (spätestens das Quartal nach dem letzten 
Tilgungstermin des Programmdarlehens) sowie zur Anzahl an Raten zur Tilgung des Stun-
dungsdarlehens. Die Ratenhöhe muss mindestens 500 EUR betragen. Das Stundungsdarle-
hen ist in gleich hohen Vierteljahresraten zurückzuführen; es muss innerhalb von 10 Jahren 
nach der ersten in das Stundungsdarlehen einbezogenen Rate vollständig getilgt werden. 

 die Gesamtmarge, welche die Hausbank vom Endkreditnehmer für das Stundungsdarlehen 
erhebt. 

Die Stundung ist frühzeitig, d. h. üblicherweise im Vorfeld des Einzugs der ersten vom Endkre-
ditnehmer nicht planmäßig aufbringbaren Rate zu beantragen. Dessen ungeachtet ist es bei 
zeitnaher Beantragung in Ausnahmefällen auch möglich, eine von der LfA bereits eingezogene 
Rate in das Stundungsdarlehen einzubeziehen. 
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2.4 Zinskonditionen des Stundungsdarlehens  

Die Hausbank handelt bei der Kalkulation der gemäß Tz. 2.3 (letzter Punkt) der LfA mitzuteilen-
den Gesamtmarge als marktwirtschaftlich agierende Marktteilnehmerin („Kapitalmarktinvestor-
prinzip“ nach dem EU-Beihilferecht). Bei der Margenermittlung finden ihre hauseigenen Rating-, 
Sicherheitenbewertungs- und Pricingverfahren Anwendung. Die Kalkulation der Marge seitens 
der Hausbank erfolgt rein nach der für die Hausbank maßgeblichen privatwirtschaftlichen Beur-
teilung des vorliegenden Einzelfalles, ohne Berücksichtigung der durch die LfA bestehenden 
Risikoentlastung für die Hausbank. 

Details zur Bestimmung der Zinskonditionen des Stundungsdarlehens können der Übersicht 
„Stundung haftungsfreigestellter Programmdarlehen“ im Bankenportal unter www.lfa.de ent-
nommen werden. 
 

2.5 Angebot für ein Stundungsdarlehen 

Soweit die LfA – nach Prüfung des Antrags der Hausbank – eine Stundung gewähren kann, 
übersendet sie der Hausbank bzw. dem Zentralinstitut ein Angebot für ein Stundungsdarlehen, 
welches innerhalb von 6 Wochen (ab Angebotsdatum) durch Rücksendung eines rechtsverbind-
lich unterzeichneten Abdrucks angenommen werden kann. Ansonsten erlischt das Angebot. 
 

2.6 Verfahrensablauf nach Abschluss des Stundungsdarlehens 

Das haftungsfreigestellte Programmdarlehen wird von der Hausbank bzw. dem Zentralinstitut 
weiterhin vertragsgemäß verzinst. 

Die vom Endkreditnehmer nicht erbringbaren Tilgungsraten werden von der LfA zu den jeweili-
gen Fälligkeitsterminen – anstelle des Einzugs – sukzessive in das Stundungsdarlehen einbe-
zogen. Soweit die LfA den Einzug einer vom Endkreditnehmer nicht erbringbaren Rate bereits 
veranlasst hat, kann in Einzelfällen in Abstimmung mit der LfA eine Rückabwicklung erfolgen. 

Das Stundungsdarlehen ist, beginnend mit dem von der Hausbank genannten Rückzahlungs-
beginn, in gleich hohen Vierteljahresraten und einer ggf. abweichenden Schlussrate zurückzu-
zahlen. Außerplanmäßige Tilgungen des Stundungsdarlehens sind nur gegen Zahlung einer 
Vorfälligkeitsentschädigung möglich. 
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